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Amtliche Bekanntrnachungen

A Lutherstadt Eisleben
A1 Beschlüsse des Stadtrates der Lutherstadt Eisleben

Sitzung am 29.01.2008
Beschf uss Nr. 31 | 2451O8
Der Stadtrat beschließt das Leitbild der Lutherstadt Eisleben bis 2015 und den Maßnahmekatalog. Die Koordination des Maßnah-
mekataloges übernimmt die Stadt.
Beschluss Nr. 31/246108
Herr Schenkendorf beantragt, im $ 6 des Entwurfes die Punkte 7) und 8) ersatzlos zu streichen, da aufgrund der Beschilderung der
Fußgängerzone während der Lieferzeiten jeder Anlieger den Marktbereich befahren darf.
Beschluss Nr. 3'l 1247 | O8
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Satzung über den Wochenmarktverkehr in der Lutherstadt Eisleben.
Beschf uss Nr. 31 / 2481 OB
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Satzung über die Standgebühren für die Benutzung des Wochenmarktes in der
Lutherstadt Eisleben
Beschf uss Nr. 31 1249/O8
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt:
1.) die Jahreshaushaltsrechnung 2006 der Lutherstadt Eisleben zu bestätigen und
2.) der Bürgermeisterin die Entlastung für die Haushaltsdurchführung des Haushaltsjahres 2006 gem. S 108 GO LSA zu erteilen.
Mit der Jahreshaushaltsrechnung 2006 wurden folgende Ergebnisse ermittelt:
Bezeichnung Verwaltungshaushalt in EUR Vermögenshaushalt in EUR

1 .
Z .

^

5 .

Soll-Einnahmen
+ neue HER
HER v. Vorjahr
in Abgang ./.
KER v. Vorjahr
in Abgang ./.
Summe ber. Soll-Einnahmen

24.438.285,83
0,00

0,00

162.215,84
24.276.069,99

10.1  10 .683,27
0,00

620.000,00

. / .  13 .150,19
9.503.833,46

6. Soll-Ausgaben
7. + neue HAR
8. HAR v. Vorjahr

in Abgang ./.
9. KAR v. Vorjahr

in Abgang ./.
10. Summe ber. Soll-Ausgaben
11.  etwaigerUnterschied

ber. SE./. ber. SA

Donnerstag von
Freitag
zur Einsichtnahme aus.
gez. lna Franke
Amtsleiterin RPA

26.216.374,40
0,00

0,00

0,00
26.216.374,40

8.960.439,34
749.407,12

206.013,00

0,00
9.503.833,46

=====!L"l199tl1s] =!=================================1939:3=0=a41 -0-,qg---------

Der Beschluss über die Jahreshaushaltsrechnung 2006 der Lutherstadt Eisleben und die Entlastungserteilung liegen in der Ze1 vom
07.03.2008 bis zum 17.03.2008 im Rechnungsprüfungsamt der Stadtverwaltung Luth. Eisleben, Münzstr. f O, OOäSS Luth. Eisleben
Montag - Mittwoch von 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr

Beschluss Nr. 31/250/08
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Neufassung
der Satzung zur Erhebung einer Vergnügungssteuer in der Luther-
stadt Eisleben (Vergnügungssteuersatzung).
Beschluss Nr. 31/251l08
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die 1. Ande-
rungssatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung
Beschf uss Nr. 31 /252lOB
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Satzung über die
Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungsbetnige fur die Abwas-
serbeseitigung Niederschlagswasser der Lutherstadt Eisleben.
Beschluss Nr. 31 / 254/ O8
Grundstücksangelegenheit
Beschluss 311255/Og
Grundstücksangelegenheit

13.00 - 17.00 Uhr

A 3 Beschlüsse der Ortschaftsräte

Ortschaftsrat Polleben
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat Rothenschirmbach
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat Unterrißdorf
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat Volkstedt
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat Wolferode
- keine Beschlüsse

9.00 - 12.00 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr
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A4 Satzungen und Entgeltordnungen

Satzung über den Wochenmarktverkehr
in der Lutherstadt Eisleben

Auf der Grundlage des $ 71 der Gewerbeordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22.02.1999 (BGBI. I S. 202), mit den
seither erfolgten Anderungen, der $$ 3 Abs. 1 und 91, Abs. 2 Nr. 1
der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom
05.10.1993, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur
Anderung kommunalrechtl icher Vorschriften vom 16.1 1.2006, der

$$ 2 Absatz 1, 2 und 4 des Kommunalabgabengesetzes für das
Land Sachsen-Anhalt vom 13.12.1996 (GVBI. LSA S.405), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18. November 2005 (GVBI. S. 698),
beschließt der Stadtrat in seiner Sitzung am 29.01.2008 folgen-
de Satzung über den Wochenmarktverkehr in der Lutherstadt Eis-
leben:

s 1
Geltungsbereich

1) Diese Satzung gilt für den Wochenmarkt im Sinne des $ 67
der Gewerbeordnung, der vom Eigenbetrieb Märkte der
Lutherstadt Eisleben, gemäß $ 69 der Gewerbeordnung, fest-
gesetzt worden ist.

2) Der Marktplatz und die Markttage sowie die Öffnungszeiten
und die Gegenstände des Marktverkehrs ergeben sich aus
der Festsetzungsverf ügung.

3) Tagesstandplätze können auch fernmündlich im Voraus ver-
geben werden.

4) Anbieter, die auf Dauer einen Standplatz auf dem Wochen-
markt benutzen wollen, bedürfen einer Zulassung durch die
Marktverwaltung. Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich bei
der Marktverwaltung einzureichen. Über die Zulassung wird
von der Marktverwaltung eine auf den Namen des Antrag-
stellers lautende Erlaubnis ausgestellt.

5) Die Erlaubnis kann von der Marktverwaltung versagt werden,
wenn

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Benutzer
die für die Teilnahme am Wochenmarkt erforderliche Zuver-
lässigkeit nicht besitzt,
der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht,
ein Überangebot in bestimmten Warengruppen sich
abzeichnet oder

4. ein sonstiger berechtigter Grund vorliegt.
Sollte der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreichen, um
allen Bewerbern einen Standplatz zuzuweisen, so werden
Bewerber zurückgewiesen, deren Warenaden auf dem Markt
bereits in ausreichender Zahl vorhanden sind.
Vonangig sind Bewerber zuzulassen, die nur eine Warengruppe
bzw. mehrere artverwandte Warengruppen anbieten. Die
Hauptwarengruppe sollte 80 % des Angebotes umfassen.
Es ist darauf zu achten, dass eine ausgewogene Anzahl aller
Warengruppen vertreten ist.
Bei Bewerbern mit gleichen Warenarten werden solche bevor-
zugt, die der Marktverwaltung aus ihrer bisherigen Teilnahme
am Marktgeschehen bekannt sind und die gegen die fÜr alle
geltenden Teilnahmebestimmungen bisher nicht verstoßen
haben.

6) Die Zulassung kann von der Marktverwaltung widerrufen wer-
den, wenn
1. der Standplatz wiederholt nicht benutzt worden ist,
2. der Inhaber der Erlaubnis oder dessen Mitarbeiter oder

Beauftragter erheblich oder trotz Mahnung wiederholt
gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstoßen haben,

3. der lnhaber der Zahlung der Standgebühr nicht nachkommt

Die Marktverwaltung kann bei Kenntnis einer Unwetterwar-
nung (Dauerregen, Sturmwarnung) aus Sicherheitsgründen
den Markt vorzeitig beenden.
Händler, welche aus wichtigem Grund den Markt vorzeitig
beenden wollen, müssen sich früh beim zuständigen Mitar-
beiter unter Nennung des Grundes abmelden.
Eine voaeitige Beendigung können auch Händler in Anspruch
nehmen, welche zu Beginn des Marktes ein sehr großes Ange-
bot präsentieren und deren Verkauf nach 14.00 Uhr, durch
Preisnachlässe, auf Ausverkauf abzielt. In diesem Fall muss

1 .

2.
3.

3) Erfolgt in dringenden Fällen vorübergehend eine von der Fest- ooer

setzungsvedügung abweichende Festsetzung des Marktta- 4. ein sonstiger berechtigter Grund vorliegt.

ges, der Öffnungszeit oder des Marktplatzes, wird dies im € 4
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Lutherstadt Eisleben 

äenutzungsweise
und in der Mitteldeutschen Zeitung bekannt gegeben.

4) Die Lutherstadt Eisleben betreibt und unterhält den Wochen- 1) Die Marktbeschicker dürfen nur auf den ihnen zugewiesenen

markt als öffenliche Einrichtunq. Standplätzen ihre Waren anbieten und verkaufen.
2) Der Marktplatz wird den Marktbeschickern 2 Stunden vor

S 2 Beginn der Öffnungszeit, zum Aufbau der Verkaufseinrich-
Marktverwaltung und Marktaufsicht tungen, überlassen und ist spätestens 1 Stunde nach Been-

1) Die Marktverwattung und -aufsieht obtiegt dem Eigenbetrieb ^, l 'g'ns 
der Öffnungszeit zu räumen'

Märkte der Lutherstadt Eisteben. sie wird ;;#;;;;r;; 3) Die standplatzgrenzen sind bei der Auslegung und Aus-

beauftragten Mitarbeitern ausgeübt. zeichnung der waren einzuhalten'

2) Die Marktvenryaltung nimmt die Aufgaben wahr, die sich durch 4) Die Gänge zwischen den Verkaufseinrichtungen sind für einen

die Abhaltung des Marktes aus dem Gesetz : :';- - --:-; reibungslosen Marktverkehr von Leergut' Waren und Geräten

zuns ergeben 
.-:--- - :-----11^--^"-: ,, [:'"il:[l*i"."n", Standpratz 1/2 Srunde vor Beginn der

3) Einwände gegen Maßnahmen des beauftragten Mitarbeiters 
"/ *

sind beider Marktverwartung schriftri"n,, ",i"0ä{":-'- i"T:H3fiitüi[iffT::;""ffi:S":l?:äiltfiyt:fii-
4) Den Beauftragten des Eigenbetriebes Märkte und der.Lebens- ren Interessenten vergeben.

mittelaufsicht ist lederzeit der Zutritt zu allen zugeyi::".n"n 6) Die Marktverwaltung kann zur Ordnung des Marktverkehrs
Standplätzen zurAusübung derAmtsgeschäfte gestattet. einen Standplatzwechsel anordnen, ohne dass dadurch ein

S g Anspruch auf Entschädigung entsteht.

Teilnahme am Wochenmarkt 7) Verlässt ein Marktbeschicker ohne wichtigen Grund vorzeitig
seinen Standplatz, kann er von weiteren Märkten ausge-

1) Auf dem Marktplatz werden Tagesstandplätze und Dauer- schlossen werden.
standplätze vergeben.

2) Tagesstandplätze werden bis 1 Stunde vor Beginn Oer Öff- S 5

nungszeiten von dem beauftragten Mitarbeiter mündlich zuge- Vorzeitige Beendigung eines Marktes

wiesen. Soweit verfügbar, können Tagesstandplätze mehr- 1) Grundsätzlich sind die durch die Festsetzungsverfügung
mals an einem Tag vergeben werden. bekannt gegebenen öffnungszeiten einzuhalten.

2)

3)

4)
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er die gesamte Ware verkaufen. Bei Ausverkauf nur einer
bestimmten Warengruppe müssen die öffnungszeiten einge-
halten werden.

5) lst abzusehen, dass ein Händler über einen längeren Zeitraum
den Markt vorzeitig beenden muss, kann er dies bei der Markt-
verwaltung schriftlich beantragen.

6) Händler mit Lebensmittelwaren können den Markt vorzeitig
[ab 14.00 Uhr] beenden, wenn die Temperatur über 25 .C

angestiegen ist. Bei Temperaturen über 30 "C können alle
Händler den Markt vorzeitig beenden. Händler, welche Waren
anbieten, die bis zum Verkauf bei einer bestimmten Tempe-
ratur gelagert werden müssen, können den Markt sofort been-
den, wenn die geforderten Temperaturen durch die Kühlung
nicht mehr erreicht werden.

7) Nachdem die Marktvemraltung dem voaeitigen Beenden zuge-
stimmt hat, muss der Markthändler seinen Platz unverzüglich
venassen.

8) Bei einer vorzeitigen Beendigung besteht kein Anspruch auf
Ermäßigung des Standgeldes.

s 6
Weitere Vorschriften und Einschränkungen

1) Außerhalb der für den Markt näher bezeichneten Straßen und
Plätze dürfen Verkaufsstände nicht aufgestellt und Waren nicht
feilgeboten werden. Unmittelbaren Anliegern vom Wochenmarkt
ist es nicht gestattet, vor ihren Grundstücken Verkaufsstände
ohne Zulassung aufzustellen und Waren feilzubieten.

2) Ein Überlassen der Verkaufsstände an Dritte, ein Wechsel der
zugewiesenen Verkaufsfläche, ein vom Antrag abweichender
Warenkreis sowie die Zusammenfassung mehrerer Plätze zu
einer einheitl ichen Betriebsführung oder eine Unterverpach-
tung sind nicht gestattet.

3) Die Verkaufseinrichtungen müssen sich in einem sauberen
und sicheren Zustand befinden. Sie sind so aufzustellen, dass
die Sicherheit der Marktbesucher nicht gefährdet wird.

4) Jeder Händler ist für die von seinem Stand eingenommene
Fläche verantwortl ich. Er hat alle notwendigen Maßnahmen
selbst zu ergreifen, um etwaige Schadensersatzansprüche
Dritter ohne Mitwirkung der Marktverwaltung zu regeln [Haft-
pfl ichtversicherungl.

5) Jeder Marktbeschicker ist für die Reinhaltung seines Stand-
platzes und der davor gelegenen Gänge, bis zu deren Mitte,
verantwortl ich. Dies gilt auch für die Beseitigung von Schnee
und Eis.

6) Für die Entsorgung von Verpackungen und sonstigen Karto-
nagen ist der Händler selbst verantwortlich.

7) Es dürfen keine Anker geschlagen oder sonstige Befestigun-
gen in das Pflaster/Erdreich eingebracht werden.

8) Marktbeschicker und Marktbesucher haben sich auf dem
Marktgelände so zu verhalten, dass weder Personen noch
Sachen geschädigt werden bzw. Behinderungen von ihnen
ausgehen.

9) Es ist unzulässig:
1. Tiere, ausgenommen Blindenhunde, auf den Marktplatz

mitzubringen,
2. Motorräder, Fahrräder, Mopeds o. ä. Fahrzeuge mitzu-

führen,
3. zu betteln oder sich im betrunkenem Zustand aufzuhal-

Ien,
4. t ierische oder pflanzliche Reste, Ö1, Benzin, Säuren etc.

in die Abfälle gelangen zu lassen,
5. Sirenen, Schallhörner oder Großverstärkeranlagen einzu-

selzen,
6. Waren im Umhergehen anzubieten.

s 7
Stromversorgung

1) Die Marktverwaltung stellt Strom an Stromanschlusspunkten
zur Vedügung. Die Verantwortung für die technische Sicher-

heit aller ab Stromanschlusspunkt verwendeten Kabel und
Anlagen in den Geschäften liegt bei dessen Nutzer.
Jeder Stromabnehmer hat der Marktverwaltung auf Verlan-
gen den Nachweis einer einwandfreien Beschaffenheit seiner
elektrischen Anlage und ihrer jährlichen Überprüfung zu erbrin-
gen.
Die elektrischen Kabel sind so zu verlegen, dass der Markt-
verkehr nicht gestört, niemand gefährdet, behindert oder be-
lästigt wird.

2) Die Markverwaltung kann verlangen, dass die elektrischen
Anlagen (auch Verlängerungskabel) einmal jährlich durch ein
Elektrounternehmen überprüft werden. Sollte der Händler
diese Überprüfung ablehnen, kann die Marktverwaltung den
Anschluss verweigern.

3) Die Anschlüsse sind gebührenpflichtig und die Stromkosten
gehen zulasten des Marktbeschickers. Der Verbrauch wird
von Zwischenzählern abgelesen oder durch eine Pauschale
festgelegt.

4) Jeder Marktbeschicker hat für eine ausreichende Beleuch-
tung seiner Verkaufseinrichtung, nach den Weisungen der
Marktverwaltung, zu sorgen.

s 8
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der zugeteilten Standfläche auf dem Wochen-
markt sind Standgebühren nach der jeweils gültigen Gebühren-
satzung zu entrichten.

s e
Haftung

1) Das Betreten des Marktes geschieht auf eigene Gefahr. Die
Lutherstadt Eisleben haftet für Sach- oder Vermögensschä-
den im Marktbereich nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit ihrer Mitarbeiter.

2) Mit der Standplatzzuweisung wird keinerlei Haftung, insbe-
sondere auch nicht für die Sicherheit der von den Anbietern
eingebraehten Waren, Geräte, Fahrzeuge und dergleichen,
übernommen.

s 1 0
Ausnahmen

Die Marktverwaltung kann Ausnahmen von dieser Satzung in
besonders begründeten Fällen zulassen.

s 1 1
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen
- S3Abs. 2 fl-agesstandplätze);
- S 4 Abs. 1 (Einhaltung der zugewiesenen Standplätze);
- S 4 Abs. 2 (Benutzungsweise des Marktplatzes);
- S 4 Abs. 3 (Einhaltung der Standplatzgrenzen);
- S 4 Abs. 4 (Freihaltung der Gänge);
-  S5Abs .3 (Abme ldung ) ;
- S 6 Abs. 1 (Aufstellung von Verkaufseinrichtung und Feilbie-

ten von Waren außerhalb des Wochenmarktes);
- S 6 Abs. 2 (Überlassung des Stellplatzes an andere, Verän-

derung des Warenkreises und der Geschäftsart);
- S 6 Abs. 3 (Sicherheit und Sauberkeit der Verkaufseinrich-

tung);
- SOAbs. 4 (Haftpfl ichtversicherung);
- S 6 Abs. 5 (Sauberkeit des Standplatzes);
- S 6 Abs. 6 (Entsorgung von Abfällen und Kartonagen);
- S 6 Abs. 7 (Schlagen von Ankern und sonstigen Befestigun-

gen);
- S 6 Abs. 8 (Verhaltensweise von jedermann);
- S 6 Abs. 9 (Unzulässigkeiten auf dem Markt);
- S 7 Abs. 1 (Betriebssicherheit der elektrischen Anlage in der

Verkaufseinrichtung sowie gefah rlose Verleg un g der Elektro-
kabel):
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- S 7 Abs. 4 (ausreichende Beleuchtung der Verkaufseinrich-
tung)

verstößt.

s 1 2
lnkrafttreten

Diese Satzung über den Wochenmarktverkehr in der Lutherstadt
Eisleben tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 03.05.1994, in der Fassung der
1.  Anderung vom 31.05.1994,  außer Kraf t .
Lutherstadt Eisleben, den 08.02.2008

,rr/'*
Fischer
Bürgermeisterin

Satzung über die Standgebühren
für die Benutzung des Wochenmarktes
in der Lutherstadt Eisleben

1. Für Inhaber eines Dauerstandplatzes je angefangenem Front-
meter beträgt der
umsatzsteuerf reie Teil
umsatzsteuerpf I ichti ge Teil

4 ,50 EUR und der
1 ,50  EUR.

3,80 EUR und der
1,27 EUR.

2. Für Inhaber eines Tagesstandplatzes ie angefangenem Front-
meter beträgt der
umsatzsteuerf reie Teil
umsatzsteuerpf lichti ge Teil

Auf der Grundlage des $ 71 der Gewerbeordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22.O2.1999 (BGBI. I S. 202), mit den
seither erfolgten Anderungen, der $$ 3 Abs. 1 und 91 , Abs. 2 Nr. '1

der  Gemeindeordnung für  das Land Sachsen-Anhal t  vom
05.10.1993, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur
Anderung kommunalrechtl icher Vorschriften vom 16. November
2006,  der  $$ 2 Absatz 1,  2 und 4 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Sachsen-Anhalt vom 13.12.1996 (GVBI. LSA
S.405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. November 2005
(GVBL. S.  698) ,  beschl ießt  der  Stadtrat  in  seiner  Si tzung am
29.01.2008 fo lgende Satzung über d ie Standgebühren für  d ie
Benutzung des Wochenmarktes in der Lutherstadt Eisleben.

s l
Gebührenpflicht

Für die lnanspruchnahme von Marktflächen zum Feilbieten von
Waren werden Standgebühren nach dieser Satzung erhoben.

s 2
Gebührenmaßstab

Maßstab für  d ie Berechnung der  Marktstandgebühr auf  dem
Wochenmarkt ist die Frontlänge des Verkaufsstandes mit einer
maximalen Tiefe von 3,0 Metern.
Als Verkaufsstand gelten auch Tische, Wagen sowie Flächen auf
und über dem Erdboden, von denen Waren feilgeboten werden.
Gegenstände, die den Verkaufsstand seitlich überragen, werden
der Länge des Standes zugerechnet.
Die Marktverwaltung kann Ausnahmen hiervon zulassen.

s 3
Gebührenhöhe

(1) Die Standgebühr wird für jeden Markttag erhoben.
(2) Es werden unterschiedliche Standgebühren für Inhaber von
Dauerstandplätzen und für Inhaber von Tagesstandplätzen erho-
ben. Hierbei wird der erhöhte Aufwand für die Kassierung vor Ort
berücksichtigt.
(3) Die Standgebühr setzt sich für jeden angefangenen Frontme-
ter wie folgt zusammen:
Die Standgebühr ist eine Mischgebühr und berechnet sich zu
75 %o umsalzsteuerfrei und zu 25 o/o umsalzsteuerpflichtig (der-
zeil 19 o/o).

Dies wird legitimiert durch das Umsatzsteuergesetz $ 4 in Ver-
bindung mit den Umsatzsteuer-Richtl inien.

(4) Daraus ergeben sich je angefangenem Frontmeter Bruttoent-
gelte in Höhe von:
Dauerstandolätze;
Tagesstandplätze

5,31 EUR und für
6,28 EUR.

Es gilt der festgesetzte Steuersatz (derzeit 19 %).
(5) Bei der stundenweisen Inanspruchnahme des Standplatzes
besteht kein Anspruch auf Ermäßigung.
(6) Der Eigenbetrieb Märkte der Lutherstadt Eisleben kann Aus-
nahmen von dieser Gebührensatzung in besonders begründeten
Fällen zulassen.

s 4
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist der Markthändler oder, bei dessen Abwe-
senheit, sein Beauftragter.

s 5
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Standgebühr für den Benutzer eines Tagesstandplatzes
ist gegen Quittung markttäglich an den Beauftragten des Eigen-
betriebes Märkte zu zahlen.
Die Quittung ist bis zur Beendigung des Marktes aufzubewahren
und dem Beauftragten des Eigenbetriebes Märkte auf Verlangen
vorzuzeigen.
Die Standgebühr entsteht und wird fäll ig mit der Inanspruchnah-
me des Stellolatzes.
(2) Die Standgebühr für den Benutzer eines Dauerstandplatzes
wird monat l ich in  Rechnung geste l l t  und is t  am Monatsende
(entspr. Rechnungslegung) fäll ig.
Grundlage bilden derI . Tag im Rechnungsmonat, an dem der
Markthändler den Wochenmarkt beschickt, und die daraus resul-
tierenden weiteren möglichen Markttage.
(3) Für Benutzer eines Dauerstandplatzes gilt der Standplatz auch
an solchen Tagen a ls  in  Anspruch genommen, an denen der
Standinhaber den Stand nicht einnimmt.
Meldet sich der Inhaber eines Dauerstandplatzes schrift l ich 14
Tage vorher ab, dann wird das Standgeld an den betreffenden
Tag(en) nicht berechnet.
Bei Nichteinhaltung der Form und Frist wird von einer Berech-
nung des Standgeldes nur abgesehen, wenn der Platz als Täges-
standplatz im vollen Umfang weiter vergeben wurde.
Der Inhaber eines Dauerstandplatzes kann der Marktverwaltung
Vorschläge für einen Ersatzhändler unterbreiten. Die Entschei-
dung darüber obliegt der Marktverwaltung.
Ausnahmen und Abmeldungen bedürfen der Schriftform.

s 6
Stromkosten

(1) Stromkosten sind durch die Standgebühren nicht abgegolten
und werden gesondert beim Vorhandensein eines Zwischenzäh-
lers nach dem Stromverbrauch erhoben.
Zum verbrauchten Strom wird eine Anschlussoauschale in Höhe
von 2,50 Euro (netto) fällig. Der Strompreis basiert auf dem durch
den Stromanbieter erhobenen Kilowattstundenpreis.
(2) lst kein Zwischenzähler vorhanden, werden die Stromkosten
oauschal erhoben.
Dabei entfallen 2,50 Euro (netto) auf die Anschlusspauschale und
2,50 Euro (netto) auf den möglichen Stromverbrauch.
(3) Sollte eine Differenz zwischen dem abgelesenen Stromver-
brauch (Zähler) und dem durch Zwischenzähler und Pauschale
ermittelten Stromverbrauch entstehen, ist der Eigenbetrieb Märk-
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te berechtigt, die Ursachen zu suchen und gegebenenfalls den
Kilowattstundenpreis bzw. die Pauschale anzupassen.
(4) Anderungen des Strompreises durch den Anbieter berechti-
gen den Eigenbetrieb Märkte ebenfalls, diesen Strompreis mit
dem Tag der Anderung an die Markthändler weiterzugeben.

s 7
Inkrafttreten

Diese Satzung über die Standgebühren für die Benutzung des
Wochenmarktes in der Lutherstadt Eisleben tritt am Tag nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15.08.' l 995, in der Fassung
2.  Anderung vom 28.08.2001,  außer Kraf t .
Lutherstadt Eisleben, den 08.02.2008

,Fe/rfu ,"uffi
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Bürgermeisterin

Satzung über die Erhebung
einer Vergnügungssteuer im Gebiet
der Lutherstadt Eisleben (ohne Ortsteil

Aufgrund der gg 4, 6,8, 44 Abs. 3 und 91 der Gemeindeordnung
für  das Land Sachsen-Anhal t  vom 05.10.1993 (GVB|.  S.568),
zuletzt geändert durch das dritte Gesetz zur Anderung der
Gemeindeordnung vom 07.  November 2007 (GVBI.  LSA Nr.
27/2007, S. 352) in Verbindung mit den SS 1, 2 und 3 des Kom-
munalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBI. S.405), zuletzt
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. November 2005
(GVBI. LSA S. 698), hat der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben in
seiner Sitzung am 29.01.2008 folgende Satzung für das Gebiet
der Lutherstadt Eisleben beschlossen:

Abschnitt 1 - Allgemeine Regelungen

s l
Steuererhebung

Die Lutherstadt Eisleben erhebt eine Vergnügungssteuer nach
den Vorschriften dieser Satzung für die Lutherstadt Eisleben und
alle Ortsteile außer Polleben.

s 2
Steuergegenstand

(1) Gegenstand der Vergnügungssteuer ist die entgeltl iche Ver-
anstaltung von Vergnügungen an öffentl ich zugänglichen Orten
im Stadtgebiet.
(2) Vergnügungen sind alle Veranstaltungen, Darbietungen und
Vorführungen, die dazu geeignet sind, das Bedürfnis nach Zer-
streuung, Entspannung und Erholung sowie Freizeitgestaltung zu
befriedigen. Zu den Vergnügungen zählen insbesondere:
Nr. 1 Tanzveranstaltungen und karnevalistische Veranstaltun-

gen,
Nr. 2 Veranstaltungen von Schönheitstänzen, Schaustellungen

von Personen und Darbietungen ähnlicher Art an öffent-
l ich zugänglichen Orten,

Nr. 3 das Ausspielen von Geld oder Gegenständen an öffent-
l ich zugänglichen Orten, wenn die Teilnahme am Spiel von
der Zahlung des Entgeltes (Einsatzes) abhängig ist,

Nr.4 a) der Betrieb von Spiel- und Unterhaltungsgeräten, mit
denen Geld- oder Gegenstände ausgespielt werden
(Geldspielgeräte) sowie der Betrieb von Musik-, Schau-,
Scherz-, Spiel-, Geschicklichkeits- oder ähnlichen Unter-

haltungsgeräten, soweit die Benutzung der Geräte von
der Zahlung eines Entgeltes abhängig ist,
aa) die mit einem manipulationssicheren Zählwerk aus-

gestattet sind,
bb) die nicht mit einem manipulationssicheren Zählwerk

ausgestattet sind.
Nr.4 b) die entgeltl iche Benutzung von elektronischen muiti-

funktionalen Bildschirmgeräten, die das Spielen am Ein-
zelgerät oder durch Vernetzung mit anderen örtlichen
Geräten (LAN) oder im Internet ermöglichen.

Nr. 5 Sportveranstaltungen, wenn Personen auftreten, die den
Sport berufs- oder gewerbsmäßig ausführen und bei denen
der Veranstalter keinen steuerlich als gemeinnützig aner-
kan nten Zw eck verfol gt.

(3) Öffentl ich zugängliche Orle im Sinne des Abs. 1 sind Räume
oder Plätze unter freiem Himmel, die für die Veranstaltung zugäng-
lich sind. Zu den öffentl ich zugänglichen Räumen zählen insbe-
sondere:
Nr. 1 Spielhallen oder ähnliche Unternehmen im Sinne des g 33i

GewO,
Nr. 2 Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Gastwirlschaf-

ten, Beherbergungsbetriebe, Wettannahmestellen oder
ähnliche Räume,

Nr. 3 auch solche Orte, die nur gegen Entgelt gleich welcher Art
oder nur von einem bestimmten Personenkreis betreten
werden dürfen (2. B. Vereinsgaststätten, Bundeswehr-
kantinen) oder

Nr. 4 auch solche Orte, die nur während bestimmter Stunden
oder auch nur an wenigen Tagen geöffnet sind.

(4) Geldspielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind
Geräe, deren Software mindestens folgende Daten lückenlos und
fortlaufend aufzeichnet:
Aufstellungsort, Gerätenummer, Gerätenamen, Zulassungsnum-
me6 Ablaufdatum, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdruckes,
Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Ver-
änderung der Röhreninhalte, Nachfüllungen und Fehlbeträge.

s 3
Steuerbefreiung

(1) Von der Steuer befreit sind Veranstaltungen, deren Ertrag aus-
schließlich und unmittelbar zu gemeinnützigen, mildtätigen oder
kirchlichen Zwecken im Sinne der gg 52 bis 54 der Abgabenord-
nung (AO) verwendet wird, wenn der Zweck bei der Anmeldung
nach $ 23 angegeben worden ist.
(2) Von der Steuer befreit sind Familien-, Betriebs- und Vereins-
feierlichkeiten sowie ähnlich geschlossene Veranstaltungen (2. B.
von Gewerkschaften, Padeien und Religionsgemeinschaften), zu
denen grundsätzlich nur Mitglieder und AngehörigeZugang haben.
(3) Steuerfrei ist das Halten von Apparaten gemäß g 2 Abs. 2 Nr.
4a und Nr. 4b im Rahmen von Volksfesten und ähnlichen Veran-
staltungen.

s 4
Steuerschuldner, Haft ungsschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Veranstalter der steuerpflichtigen Ver-
gnügung; im Falle des Betriebes von Geräten im Sinne des $ 2
Abs. 2 Nr. 4a und Nr. 4b derjenige, dem die Einnahmen zufl ießen.
(2) Veranstalter einer Vergnügung sind natürliche oder juristische
Personen, in deren Namen, für deren Rechnung oder in deren
Auftrag die Veranstaltung durchgeführ1 wird.
(3) Haftungsschuldner ist (sind):
Nr. 1 wer in einer hinreichend deutlichen Beziehung zum Steu-

ergegenstand nach g 2 steht. Eine hinreichend deutliche
Beziehung zum Steuergegenstand ist insbesondere dann
gegeben, wenn eine Umsatzbeteiligung der betreffenden
Person(en) aus der Veranstaltung der Vergnügung vorge-
sehen ist.

Nr. 2 sofern eine juristische Person Steuerschuldner ist, deren
Mitglieder oder Gesellschafter.
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s 5
Entstehung und Ende der Steuerpflicht

(1) Bei dem Betrieb von Geräten im Sinne des $ 2 Abs. 2 Nr. 4a
und Nr. 4b entsteht die Steuerpfl icht mit dem 1. des Monats, in
dem das (die) Gerät(e) in Betrieb genommen werden; in den Übri-
gen Fällen des $ 2 Abs. 2 mit Beginn der Veranstaltung.
(2) lm Falle des $ 2 Abs. 2 Nr. 4a und Nr. 4b endet die Steuer-
pfl icht mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Betrieb der(s)
Geräte(s) eingestellt wird.

s 6
Erhebungszeitraum Entstehung der Steuerschuld

(1) lm Falle des Betriebes von Geräten im Sinne des $ 2 Abs. 2
Nr. 4a und Nr. 4b ist der Erhebungszeitraum der Kalendermonat.
Die Steuerschuld entsteht jeweils zum Ende des Erhebungszeit-
raumes.
(2) ln den von Abs. 1 nicht erfassten Fällen wird die Steuer für
jede Veranstaltung gesondert erhoben. Die Steuerschuld entsteht
mit Beginn der Veranstaltung.

s 7
Steuererklärung/Steuerfestsetzung

(1) Bei dem Betrieb von Geräten im Sinne des $ 2 Abs.2 Nr. 4a
aa) hat der Steuerschuldner innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf
des Erhebungszeitraumes eine Steuererklärung auf einem von
der Lutherstadt Eisleben vorgeschriebenen Vordruck abzugeben.
Es handelt sich dabei um eine Steueranmeldung i. S. des S 150
Abs. 1 Satz 3 der Abgabenordnung. Der Steuerschuldner hat die
Steuer selbst zu berechnen.
(2) Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht
rechnerisch richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig ab, so
wird die Steuer durch schriftlichen Bescheid von der Lutherstadt
Eisleben festgesetzt. Dabei kann sie von den Möglichkeiten der
Schätzung der Bemessungsgrundlage und der Festsetzung von
Verspätungszuschlägen nach den Vorschriften der Abgabenord-
nung Gebrauch machen.

s 8
Fälligkeit der Steuer

(1) Bei dem Betrieb von Geräten im Sinne des $ 2 Abs. 2 Nr.4 a)
aa) ist die Steuer mit Abgabe der Steueranmeldung, spätestens
jedoch mit Ablauf von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes fällig. Kommt der Steuerpflichtige seiner Verpflichtung zur
Anmeldung der Steuer im Sinne des S 7 Abs. 1 nicht nach und wird
die Steuer gem.S 7 Abs. 2 durch schriftlichen Bescheid festgesetzt,
ist die Steuer 10 Tage nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.
(2) Bei dem Betrieb der durch Abs. 1 nicht erfassten und sonst in

$ 2 Abs. 2 Nr. 4a und Nr. 4b benannten Geräte wird die Steuer
durch Bescheid festgesetzt. Dieser gilt bis zum Beginn des Zeit-
raumes, für den ein neuer Bescheid erteilt wird, fort. Die Steuer
is t  jewei ls  am 10.  des auf  den Erhebungszei t raum fo lgenden
Kalendermonats fäll ig.
(3) In den von Abs. 1 nicht erfassten Fällen ist die Steuer 1 Monat
nach Bekanntgabe des Steuerfestsetzungsbescheides durch die
Lutherstadt Eisleben fäll io.

s e
Erhebungsform

Die Steuer wird als Kartensteuer (SS 10 - 13), Spielgerätesteuer
(SS 14 - 16a), Pauschsteuer ($$ 17 - 19) oder als Steuer nach der
Roheinnahme ($ 20 und 22) erhoben.

Abschnitt 2 - Erhebung einer Kaftensteuer

s 1 0
Erhebung der Kadensteuer

Die Steuer wird in der Form der Kartensteuer erhoben. soweit die
Teilnahme an der Veranstaltung von der Lösung von Eintrittskar-

ten oder sonstigen Ausweisen abhängig gemacht ist, es sei denn,
die Voraussetzungen der nachfolgenden Vorschriften für die Erhe-
bung einer Kartensteuer sind nicht gegeben oder deren Durch-
führung kann nicht ausreichend überwacht werden. In diesen Fäl-
len wird die Steuer als Pauschsteuer oder als Steuer nach der
Roheinnahme erhoben.

s 1 1
Steuermaßstab

('1) Die Kartensteuer ist nach dem auf der Karte angegebenen Preis
zu berechnen, es sei denn, das tatsächliche Entgelt ist höher oder
nachweisbar niedriger als der auf der Karle angegebene Preis.
(2) Entgelt ist die gesamte Vergütung, die für die Teilnahme an der
Veranstaltung gefordert oder geleistet wird. Zum Entgelt gehört
auch die etwa gesondert angeforderte Steuer und die Vorver-
kaufsgebühr.
(3) Sind in dem auf der Karte angegebenen Preis oder in dem Ent-
gelt Beträge für Speisen oder Getränke enthalten, so sind diese
Beträge außer Ansatz zu lassen. Teile des auf der Karte angege-
benen Preises oder des Entgeltes bleiben außer Ansatz, wenn sie
einem Dritten zu einer von der Lutherstadt Eisleben als förde-
rungswürdig anerkannten Zweck zufließen.

s 1 2
Ausgabe von Eintrittskalten,
Vollzug der Kartensteuer
(1) Eintrittskarten müssen mit fortlaufender Nummer und Steuer-
stempel versehen sein, die Veranstaltung kennzeichnen sowie
das Entgelt oder die Unentgeltl ichkeit angeben.
(2) Wird für die Teilnahme an einer Veranstaltung ein Eintrittsgeld
erhoben, so ist der Unternehmer verpfl ichtet, an alle Personen,
denen der Zutritt gestattet wird, Eintrittskarten oder sonstige Aus-
weise auszugeben. Die entwerteten Karten sind den Teilnehmern
zu belassen und von diesen der Lutherstadt Eisleben auf Verlan-
gen vorzuzeigen.
(3) Der Unternehmer hat der Lutherstadt Eisleben vor der Veran-
staltung die Eintrittskarten vorzulegen, die ausgegeben werden
sollen. Die Karten müssen bei der Lutherstadt Eisleben abge-
stempelt werden, wenn sie nicht von einer Vertragsdruckerei der
Lutherstadt Eisleben gedruckt worden sind.
(4) Über die ausgegebenen Karten hat der Unternehmer für jede
Veranstaltung einen Nachweis zu führen und innerhalb von 3 Tagen
nach der Veranstaltung mit der Lutherstadt Eisleben abzurech-
nen.
Die nicht ausgegebenen Karten sind drei Monate aufzubewahren
und der Lutherstadt Eisleben auf Verlangen vorzulegen.
5) Die Lutherstadt Eisleben kann Ausnahmen von den Abs. 1 bis
4 zulassen.

s 1 3
Steuersätze
Die Steuer beträgt
Nr. 1 in den Fällen des $ 2 Abs.2 Nr. 1 und Nr. 2 10 v. H.,
Nr. 2 in den Fällen des $ 2 Abs. 2 Nr. 2, soweit

diese Veranstaltungen nicht jugendfrei sind 25 v. H.,
Nr.3 in den sonstigen Fällen des $ 2 Abs. 2 10 v. H.

des Preises oder Entgeltes.

Abschnitt 3 - Erhebung einer Spielgerätesteuer

s 1 4
Steuermaßstab
(1) Bei der Spielgerätesteuer ist Bemessungsgrundlage das Ein-
spielergebnis.
(2)Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglich-
keit und manipulationssicherem Zählwerk die Bruttokasse. Sie
errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse inklusive der
Veränderung der Röhreninhalte, abzüglich Nachfüllungen, Falsch-
geld und Fehlgeld.



Nr.3/2008 - 9 - Eisleben

(3) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder
Unterhaltungseinrichtungen, die unabhängig voneinander und
zei tg le ich ganz oder te i lweise nebeneinander entgel tpf l icht ig
bespielt werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein
Spielgerät.
(4) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen aus denen die Bemes-
sungsgrundlagen hervorgehen, entsprechend den Bestimmun-
gen des S 147 AO aufzubewahren.

s 1 5
Steuersätze
Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des $ 14 Abs. 2 beträgt
der Steuersalz 14 v. H. des Einspielergebnisses.

s 1 6
Ermittlung der Steuer
Die gemäß $ 7 vom Steuerschuldner zu berechnende Spielgerä-
testeuer ist für jedes Gerät gesondert zu ermitteln. Sofern bei
einem Gerät im Sinne des $ 2 Abs. 2 Nr. 4a aa) innerhalb eines
Erhebungszeitraumes ein negatives Einspielergebnis erzielt wird,
erfolgt für dieses Gerät in diesem Erhebungszeitraum keine
Besteuerung. Das negative Einspielergebnis eines Spielgerätes
im Kalendermonat ist mit dem Wert 0,00 anzusetzen. Eine Ver-
rechnung mit den Einspielergebnissen der anderen Spielgeräte
im Sinne des $ 2 Nr. 4a aa) findet nicht statt.

S 16a
Abweichende Besteuerung

(1) AufAntrag des Steuerschuldners kann eine Besteuerung nach
$ 17 (nach Anzahl der aufgestellten Gerärte) erfolgen. Der Antrag auf
abweichende Besteuerung ist spätestens zum 31 . Dezember für das
folgende Kalenderjahr zu stellen. Die Frist für das erste Kalenderjahr
nach Inkrafttreten endet 1 Monat nach lnkrafttreten der Satzung.
Die abweichende Besteuerung wird so lange angewandt, bis sie
durch einen Antrag zur Regelbesteuerung schriftlich widerrufen
wird.
Eine Rückkehr zur Regelbesteuerung (g 15) sowie der erneute
Wechsel zur abweichenden Besteuerung sind jeweils nur zum
Beginn des folgenden Kalenderjahres zulässig.
(2) Eine Besteuerung nach $ 17 erfolgt ebenfalls, wenn Einspiel-
ergebnisse nicht durch Ausdrucke manipulations- und revisions-
sicherer elektronischer Zählwerke nachgewiesen und belegt wer-
den können.

Abschnitt 4 - Erhebung einer Pauschsteuer

s 1 7
Steuermaßstab

Steuermaßstab bei der Erhebung einer Pauschsteuer ist in den Fäl-
len des Betriebes von Geräten im Sinne des g 2 Abs. 2 Nr. 4a und
Nr. 4b die Anzahl der aufgestellten Geräte (Gerätesteuer); in den
sonstigen Fällen des $ 2 die Fläche des Unterhaltungsraumes.

s 1 8
Steuersätze für die Gerätesteuer
Für den Betrieb von Geräten im Sinne des S 2 Abs. 2 Nr. 4a und
Nr. 4b beträgt die Steuer für jeden angefangenen Kalendermo-
nat je Gerät oder Einrichtung für:
Nr. 1 Musikautomaten
Nr. 2 Geräte ohne Gewinnspielmöglichkeiten

bei Aufstellung in

10,00 €

a) Spielhallen und ähnlichen Unternehmen 50,00 €
b) sonstigen der Öffentlichkeil

zugänglichen Räumen
Nr. 3 Geräte mit Gewinnspielmöglichkeiten

bei Aufstellung in
a) Spielhallen und ähnlichen Unternehmen 1 10,00 €
b) sonstigen der Öffentlichkeit

zugänglichen Räumen

Nr.4 Geräte, mit denen Gewalttätigkeit
gegen Menschen dargestellt wird oder
die eine Verherrlichung oder Verharmlosen
des Krieges zum Gegenstand haben
(Killerautomaten) 500,00 €

s 1 e
Steuersätze bei Besteuerung nach der Fläche
des benutzten Unterhaltungsraumes
(1) Für Veranstaltungen nach $ 2 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 und 5 kann die
Steuer nach der Größe des benutzten Raumes erhoben werden,
wenn die Voraussetzungen für die Erhebung der Kartensteuer
nicht gegeben sind oder die Durchführung der Erhebung einer
Kartensteuer nicht hinreichend überwacht werden kann.
(2) Die Größe des Raumes wird nach der Fläche der für die Vor-
führung und Zuschauer bestimmten Räume einschließlich der
Erfrischungsräume, aber ausschließlich der Kassenräume, Klei-
derablage und Toiletten festgestellt.
Findet die Veranstaltung ganz oder teilweise im Freien statt, so
sind von den im Freien gelegenen Flächen nur die für die Vor-
führung und die Zuschauer bestimmten Flächen einschließlich
der dazwischen gelegenen Wege und angrenzenden Veranden,
Zelte und ähnlichen Einrichtungen abzurechnen.
(3) Die Steuer beträgt bei Veranstaltungen in geschlossenen Räu-
men je angefangene 10 m2 Veranstaltungsfläche:
Nr. 1 in den Fällen des $ 2 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 und 5 1,50
Nr. 2 in den Fällen des $ 2 Abs. 2 Nr. 2,

soweit diese Veranstaltunoen
nicht jugendfrei sind 3,00

(4) Die Steuer beträgt bei Veranstaltungen im Freien jeweils 50 v. H.
der in Abs. 3 festgelegten Steuersätze.
(5) Bei Veranstaltungen, die über den Eintritt der allgemeinen
Sperrzeit hinausgehen, beträgt die Steuer jeweils das Doppelte
der in Abs. 3 und 4 festgelegten Steuersätze.
(6) Bei Veranstaltungen, die mehrere Tage dauern, wird die Steu-
er fürjeden angefangenen Tag gesondert erhoben.

Abschnitt 5 - Steuer nach der Roheinnahme

s20
Erhebung der Steuer nach der Roheinnahme

Nach der Roheinnahme wird die Steuer erhoben, wenn die Voraus-
setzungen für die Erhebung in der Form der Pauschsteuer nicht
gegeben sind und entweder auch die Voraussetzungen für die Erhe-
bung in Form der Kartensteuer nicht gegeben sind oder die Durch-
führung der Kartensteuer nicht hinreichend überwacht werden kann.

s 2 1
Steuermaßstab
Steuermaßstab für die Erhebung der Steuer nach der Rohein-
nahme ist der erzielte Umsatz.

s22
Steuersätze
Für die Steuer nach der Roheinnahme gelten die für die Karten-
steuer maßgeblichen Sätze ($ 11).

Abschnitt 6 - Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

s23
Meldepflicht

(1) Bei dem Betrieb von Geräten im Sinne des $ 2 Abs. 2 Nr. 4a)
und 4b) hat der Steuerschuldner innerhalb von 1 Woche nach
Inbetriebnahme der Geräte eine Steuererklärung abzugeben, in
der Art, worin Anzahl und Aufstellungsort der Geräte angegeben
sind. Als Inbetriebnahme gilt die erste Aufstellung des Gerätes,
wenn der Lutherstadt Eisleben entgegenstehende Umstände nicht
mitgeteilt worden sind. Die Erklärung gilt für die gesamte Betriebs-
zeit des Gerätes. Sie gilt auch im Falle des Austausches eines
Gerätes, sofern an dessen Stelle ein gleichartiges Gerät tritt.

15,00  €

50,00 €
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Die Außerbetriebnahme eines angemeldeten Gerätes im Sinne
dieser Vorschrift ist der Lutherstadt Eisleben innerhalb 1 Woche
zu melden. Anderenfalls gilt als Tag der Außerbetriebnahme frÜ-
hestens der Tag der Erklärung.
(2) Veranstaltungen im Sinne des S 2 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 und 5 sind
spätestens 1 Woche vor Durchführung anzumelden. Zur Anmel-
dung sind der Unternehmer der Veranstaltung und der Inhaber der
dazu benutzten Räume oder Grundstücke verpflichtet. Bei meh-
reren Veranstaltungen einzelner Unternehmer kann die Lutherstadt
Eisleben eine einmalige Anmeldung für ausreichend erklären.

s24
Sicherheitsleistung

Die Lutherstadt Eisleben kann die Leistung einer Sicherheit in der
voraussichtl ichen Höhe der Steuerschuld verlangen, wenn die
Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet erscheint.

s25
Verspätungszuschlag
Wenn der Steuerpfl ichtige die Fristen für die Anmeldung eines
Apparates ($ 23 Abs. 1) oder einer Veranstaltung ($ 23 Abs. 2)
nicht wahrt, kann ein Zuschlag bis zu 25 % der endgültig fest-
gesetzten Steuer erhoben werden. Dies gilt nicht, wenn das Ver-
säumnis entschuldbar erscheint.

s26
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften

(1) Die Lutherstadt Eisleben ist berechtigt, auch während der Ver-
anstaltungen, zur Nachprüfung der Steuererklärung (Steueranmel-
dung) und zur Feststellung von Steuerlceständen die Veranstaltungs-
und Aufstellorte zu betreten, Geschäftsunterlagen einzusehen und
die Vorlage aktueller Zählwerksausdrucke zu verlangen.
(2) Die Lutherstadt Eisleben ist berechtigt, Außenprüfungen nach

SS 193 ff. Abgabenordnung durchzuführen.
(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und
der Außenprüfung den von der Lutherstadt Eisleben Beauftragten
Zutriltzu den Veranstaltungs- und Geschäftsräumen zu gestatten,
alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen sowie
Räumlichkeiten, Zählwerksausdrucke und Geschäftsunter'lagen, die
für die Besteuerung von Bedeutung sind, zugänglich zu machen.

s27
Datenverarbeitung

(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhe-
bung und Vollstreckung der Vergnügungssteuer nach dieser Sat-
zung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten
werden von der Lutherstadt Eisleben gemäß $ 9 Abs. 2 Nr. 1 und
$ 10 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten
der Bürger (DSG - LSA) i. V. m. $ 13 Kommunalabgabengesetz
des Landes Sachsen-Anhalt (KAG - LSA) und den dort genann-
ten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und ver-
arbeitet. Die Datenerhebung beim Finanzamt, beim Amtsgericht
(Handelsregister), beim Katasteramt und bei den für das Ein-
wohnermeldewesen, Bauwesen, Ordnungsrecht sowie Finanz-
wesen zuständigen Stellen der Lutherstadt Eisleben erfolgt, soweit
die Sachverhaltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen nicht zum
Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht ($ 93 Abs. 1 Satz 3 AO).
(2) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum
Zweck der Steuererhebung nach dieser Satzung oder zur Durchfüh-
rung eines anderen nach dieser Satzung oderzur Durchführung eines
anderen Abgabenverfahrens, das denselben Abgabenpflichtigen
betrift, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind tech-
nische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und
der Datensicherheit nach $ 6 Abs. 2 DSG - LSA getroffen worden.

s28
Bill igkeitsmaßnahmen

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis können ganz oder
teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fäll igkeit

,rr/'u

eine erhebliche Härte für den Steuerschuldner bedeuten würde
und derAnspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint.
lst deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig, kön-
nen sie ganz oder zum Teil erlassen werden.

s2e
Ordnungswidrigkeiten

Verstöße gegen $ 12 Abs. 2, 3 oder 4 oder $ 23 sind Ordnungs-
widrigkeiten im Sinne des $ 16 Abs. 2 KAG - LSA und können mit
einem Bußgeld geahndet werden.

s30
Rechtsmittel und ZwangsmaBnahmen

(1) Die Rechtsmittel gegen Steuerbescheide und sonstige Maß-
nahmen aufgrund dieser Satzung richten sich nach den Bestim-
mungen der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung
vom 19.  März 199'1 (BGBI.  lS.  686) .
(2)FürZwangsmaßnahmen aufgrund dieser Satzung gilt das Ver-
waltungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwVG
LSA) vom 23. Juni 1994 (GVBI. LSA S. 710).

s 3 1
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gel-
ten jeweils in weiblicher und männlicher Form.

s32
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am 01.04.2008 in Kraft.
Lutherstadt Eisleben, den 08.02.2008

Jutta Fischer
Bürgermeisterin

Satzung über die Erhebung von Gebühren
und Kostenerstattungsbeträge für die
Abwasserbeseitig ung N iederschla gswasser
der Lutherstadt Eisleben

Abwasserbeseitigungsabgabensatzung

Auf Grundlage der $$ 6,8, 44 (3) und 91 der Gemeindeordnung
für das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA)vom 05.10.1993 (GVBI.
LSA S. 56S), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetz zur Ande-
rung kommunalrechtl icher Vorschriften vom 16.1 1 .2006 (GVBI.
LSA S. 522)in Verbindung mit den SS 1, 2, 5, 6 und 8 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG - LSA)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996, (GVBI. LSA
S. 405), zulelzt geändert durch Artikel 1 1 des Ersten Rechts- und
Verwaltungsvereinfachungsgesetzes vom 18.1 '1 .2005 (GVBI. LSA
S. 698), hat der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben in seiner Sit-
zung am 29.01.2008 folgende Satzung über die Erhebung von
Gebühren und Kostenerstattungsbeträgen für die Abwasserbe'
seitigung beschlossen:

Abschnitt I

s 1
Allgemeines

1.) Die Lutherstadt Eisleben betreibt die Anlagen zur zentralen
Niederschlagswasserbeseitigung (öffentliche Abwasseranla-
ge) als eine einheitl iche öffentl iche Einrichtung nach Maßga-
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be der Abwasserbeseitigungssatzung vom 07.'12.2000 und
der 1. Anderungssatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung
vom 29.01.2008.

2.) Die Lutherstadt Eisleben erhebt nach Maßgabe dieser Sat-
zung in der Lutherstadt Eisleben ohne die Ortschaften polle-
ben, Rothenschirmbach, Volkstedt. Wolferode
1. Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse (Aufwen-

dungsersatz),
2. Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zen-

tralen öffentlichen Abwasseranlage (Abwassergebühren).

Abschnitt l l
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse

s 2
Entstehung des Erstattungsanspruches
1.) Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Verän-

derung und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhal-
tung der Grundstücksanschlüsse an die zentrale öffentl iche
Abwasseranlage (Anschlussleitung vom Hauptsammler bis
zur Grenze des zu entwässernden Grundstückes) sind der
Lutherstadt Eisleben in tatsächlicher Höhe zu erstatten.

2.) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen
Herstellung des Anschlusses.

s 3
Erstattungspf I ichti ge

1.) Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe
des Abgabenbescheides Eigentümer des Grundstückes ist.
lst das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet. ist der
Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers erstattungs-
pfl ichtig.
lst das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach
Artikel 233 g 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerljchen
Gesetzbuch belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inha-
ber dieses Rechtes erstattungspflichtig.

2.) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als
Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt anstelle des Eigen-
tümers der Verfügungsberechtigte i. S. des g 8 Abs. 1 des Ver-
mögenszuordnungsgesetzes.

3.) Mehrere Erstattungspflichtige haften als Gesamtschuldner;
bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mitei-
gentumsanteil erstattungspflichtig.

s 4
Vorausleistung
Auf die künftige Abgabenschuld können angemessene Voraus-
leistungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maß-
nahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit dem end-
gültigen Erstattungsanspruch zu verrechnen, auch wenn der Vor-
ausleistende nicht erstattungspflichtig ist.

s 5
Veranlagung, Fälligkeit

Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen
Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das Gleiche
gilt für die Erhebung einer Vorausleistung.

Abschnitt l l l
Abwassergebühr

s 6
Grundsatz

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
anlage werden Abwassergebühren für die Grundstücke erhoben,
die an diese öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind oder
in diese entwässern.

s 7
Gebührenmaßstäbe

1.) Die Abwassergebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung
wird nach der versiegelten Fläche eines Grundstückes in m2
bemessen. Bruchzahlen kleiner 0,50 werden auf vorhergehende
volle Zahl abgerundet, und Bruchzahlen ab 0,50 werden auf die
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. Versiegelte Flächen sind
1. die gesamten Grundflächen von Gebäuden oder baulichen

Anlagen einschließlich der Dachüberstände,
2. die Flächen der überdachten Terrassen, Freisitze o. 4.,
3. die Flächen, die mit einem wasserdurchlässigen oder teil-

weise wasserdurchlässigen Belag oder überdachung ver-
sehen sind,

4. die sonstig regelmäßig entwässerten Flächen,
soweit von diesen Flächen Niederschlagswasser unmittelbar
oder mittelbar in die öffentl ichen Abwasseranlagen gelangt
(mittelbare Einleitung).
Nicht zu den versiegelten Flächen i. S. von Satz 1, 3 und 4
zählen Flächen, die mit
1. sickerfähigen Pflaster (ökopflaster, Pflaster mit Kammern

oder Fugen mit Rasen, mit Sickeröffnungen oder Fugen
mit Splitt, mit haufwerksporigen Steinen) oder

2. Rasengitter
befestigt worden sind, soweit bei einer fachlich richtigen Ver-
legung eine Versickerung von mindestens 75 v. H. möglich ist.

2.) Der Gebührenpflichtige hat der Lutherstadt Eisleben auf deren
Anforderung binnen eines Monats die Berechnungsgrundlagen
mitzuteilen. Maßgebend für die Gebührenerhebung sind die am
01 .01 . des Erhebungszeitraumes bestehenden Verhältnisse.

3.) Kommt der Gebührenpflichtige seiner Mitteilungspflicht nach
Abs. 2 nicht fristgemäß nach, so kann die Lutherstadt Eisle-
ben die Berechnungsdaten schätzen.

s 8
Gebührensatz

Die Abwassergebühr beträgt 0,58 EUR/m, versiegelte Fläche und
Jahr.

s e
Gebührenpflichtige

1.) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Abgabenbescheides Eigentümer des Grundstückes ist.
lst das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist der Erb-
bauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig.
lst das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach
Artikel 233 g 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuch belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inha-
ber dieses Rechtes gebührenpflichtig.

2.) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als
Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt anstelle des Eigen-
tümers der Verfügungsberechtigte i. S. des g 8 Abs. 1 des Ver-
mögenszuordnungsgesetzes.

3.) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner; bei
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs-
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsan-
teil gebührenpflichtig.

s 1 0
Entstehung und Beendigung der Gebührenpfticht

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zen-
trale öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist oder der zen-
tralen öffentlichen Abwasseranlage von dem Grundstück Abwas-
ser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der Grundstücksanschluss
beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet.

s 1 1
Erhebungszeitraum

Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die
Gebührenschuld entsteht.
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s 1 2
Veranlagung und Fäll igkeit
.l .) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes ($ 11) festzu-

setzende Abwassergebühr werden keine Abschlagszahlun-
gen erhoben.

2.) Entsteht die Gebühr erstmalig im Laufe des Kalenderjahres,
so ist bei der Zahlung von den Grundstücksverhältnissen beim
Entstehen der Gebührenpflicht auszugehen. Entsteht oder
endet die Gebührenpflicht für die Abwassergebühr nach $ 8
im Laufe des Erhebungszeitraumes ($ 11), so wird die Abwas-
sergebühr fürjeden angefangenen Monat für den die Gebüh-
renpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr berechnet.

3.) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und am
30.06. jedes Jahres fäll ig. Die Gebühr kann zusammen mit
anderen Abgaben angefordert werden.

Abschnitt lV
Schlussvorschriften

s 1 3
Auskunfts- und Duldungspflicht

1.) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Luther-
stadt Eisleben bzw. dem von ihr Beauftragten jede Auskunft
zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abga-
ben erforderlich ist.

2.) Die Lutherstadt Eisleben bzw. der von ihr Beauftragte können
an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft ver-
pfl ichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem
erforderlichen Umfange zu helfen.

s 1 4
Anzeigepflicht

1.) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der
Lutherstadt Eisleben, sowohl vom Veräußerer als auch vom
Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

2.) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berech-
nung der Abgaben beeinflussen, so hat der Abgabenpflichti-
ge dies unverzüglich der Luthierstadt Eisleben schriftlich anzu-
zeigen. Dieselbe Verpfl ichtung besteht für ihn, wenn solche
Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

s 1 5
Datenverarbeitung

1.)  Zur  Festste l lung der  s ich aus d ieser  Satzung ergebenden
Abgabepflichten sowie zur Festsetzung und Erhebung dieser
Abgaben ist die Verarbeitung ($ 3 Abs. 3 DSG-LSA) der hier-
für erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten
gemäß $$ 9 und 10 DSG-LSA (Vor- und Zuname der Abga-
bepflichtigen und deren Anschriften, Grundstücksbezeich-
nung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung) durch die
Lutherstadt Eisleben zulässig.

2.) Die Lutherstadt Eisleben darf die für Zwecke der Grundsteu-
er, des Liegenschaftsbuches, des Melderechtes und der
Abwasserentsorgung bekannt gewordenen personen- und
grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten
Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsorechenden
Behörden (2. B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und
Grundbuchamt) bzw. des Abwasserzweckverbandes (AZV)
Einzugsgebiet Eisleben übermitteln lassen, was auch im Wege
automatischer Abrufverfahren edolgen kann.

s 1 6
Ordnungswidrigkeiten

1 .) Ordnungswidrig i. S. von $ 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt,
wer vorsätzlich oder leichtfertig
1. entgegen $ 7 Abs. 2 der Lutherstadt Eisleben auf deren

Aufforderung nicht binnen eines Monates die Berech-

nungsgrundlagen (Umfang der bebauten und befestigten
Grundstücksflächen) mitteilt;

2. entgegen $ 13 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhe-
bung der Abgaben erforderlichen Auskünfte nicht erteilt;

3. entgegen S 13 Abs. 2 verhindert, dass die Lutherstadt Eis-
leben bzw. der von ihr Beauftragte an Ort und Stelle ermit-
teln kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert;

4. entgegen $ 14 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnis-
se am Grundstück nicht innerhalb eines Monates schrifi-
l ich anzeigt;

5. entgegen $ 14 Abs. 2 Salz 1 nicht unverzüglich schriftlich
anzeigt, dass Anlagen auf dem Grundstück vorhanden
sind, die die Berechnung der Abgabe beeinflussen;

6. entgegen $ 14 Abs. 2 Salz2 die Neuanschaffung, Ande-
rung oder Beseitigung solcher Anlagen nicht schrift l ich
anzeigt.

2. )  Die Ordnungswidr igkei t  kann mi t  e iner  Geldbuße b is  zu
10.000,00 EUR geahndet werden.

s 1 7
Billigkeitsregelung

Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder
teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fäll igkeit
eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der
Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. lst deren
Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbil l ig, können sie ganz
oder teilweise erlassen werden.

s 1 8
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentl ichen Bekanntma-
chung in Kraft.
Lutherstadt Eisleben, den 08.02.2008

,fr/'o
Jutta Fischer , :, :: ,..,.,.:'
Bürgermeisterin

1. Anderungssatzung
zur Abwasserbeseitigungssatzung
Aufgrgnd der $$ 6, 8 und 44 (3) der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.'1993 (GVBI. LSA S. 568), zuletzt
geändert durch Artikel .l des Gesetzes zur Anderung kommunal-
rechtlicher Vorschriften vom 16.1 1.2006 (GVBI. LSA S. 522) sowie
der $$ 150 und 15'1 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt (WG LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.04.1998 (GVBI. LSA S. 186), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 15. April 2005 (GVBI. LSA S. 208 Nr. 23/2OO5) hat der Stadt-
rat der Lutherstadt Eisleben in seiner Sitzung am 29.01 .2008 fol-
gende 1. Anderungssatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung
der Lutherstadt Eisleben beschlossen:

s 1
Anderung
1. Der $ 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
(1) Die Lutherstadt Eisleben betreibt nach Maßgabe dieser Sat-
zung zur Beseitigung des in ihrem Entsorgungsgebiet anfallen-
den Abwassers (Niederschlagswasser) eine rechtlich selbststän-
dige Anlage zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung als
öffentliche Einrichtung für die Lutherstadt Eisleben ohne die Ort-
schaften Polleben, Rothenschirmbach, Volkstedt, Wolferode und
getrennt davon le eine rechtlich selbstständige Anlage zur zen-
tralen Niederschlagswasserbeseitigung als öffentl iche Einrich-
tung für die Ortschaften Polleben, Rothenschirmbach, Volkstedt,
Wolferode.
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s 2
Inkrafttreten

Die 1. Anderungssatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung tritl
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Lutherstadt Eisleben. den 08.02.2008

Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Eigenbetriebs.
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-
betriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftioen Ent-
wicklung zutreffend dar."
Kassel/Luth. Eisleben, den 1 8.09.2007
HTW Wi rtschaftsprüfung GmbH
W i rtsc h aft sp rü f u n g sge se I I sc h aft
gez. Diplom-Volkswirt

Horst Schween
Wirlschaftsprüfer

Das Rechnungsprüfungsamt der Lutherstadt Eisleben macht sich
den Vorschlag des Wirtschaftsprüfers zu eigen und bestätigt das
vorgelegte Ergebnis des Jahresabschlusses 2006 durch folgen-
den Feststellungsvermerk mit hinweisendem Zusatz:

,,Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 18.09.2007
abgeschlossener Prüfung durch die vom RPA beauftragte HTW
Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Herrn
Horst Schween, die Buchführung und der Jahresabschluss des
Eigenbetriebes,,Betriebshof" den gesetzlichen Vorschriften und
der Betriebssatzung entsprechen.
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragssituation des Unternehmens. Der Lagebericht steht im Ein-
klang mit dem Jahresabschluss.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen kei-
nen Anlass."

Die Erfolgsübersicht nach $ 8 EigVO sollte nach wie vor für die
Kalkulation von Entgelten und Gebühren zügig umgesetzt wer-
den, damit die Vereinbarungsgrundlagen zwischen Stadt und
Eigenbetrieb präzisiert werden und in die künftigen Haushalts-
planungen einfl ießen können.
gez. Franke
Amtsleiterin RPA

Gem. GO $ 12'l Abs. 1 Nr. 1b wird hiermit die Feststellung des
Jahresabschlusses, die Vemrendung des Ergebnisses sowie das
Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts ortsüblich bekannt gemacht.
Der Prüfbericht zum Jahresabschluss l iegt im Rechnungsprü-
fungsamt in der Zeit
vom 07.03"2008 bis zum 17.03.2008 in der Stadtvenvaltung Luth.
Eisleben, Münzstr. 10, 06295 Luth. Eisleben zu folgenden Zeiten
zur Einsichtnahme aus:
Montag - Mittwoch 9.00 - 12.00 Uhr

13.00 -  15.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr

13.00 -  17.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
gez. lna Franke
Amtsleiterin

öffentliche Bekanntmachung

zum Bauvorhaben der Bundesreoublik Deutschland sowie der
Lutherstadt Eisleben:
L 151 (B 80 alt) Lutherstadt Eisleben, Knoten Sonnenweg
bis Knoten Unterrißdorfer Straße
(K 2316), Ausbau eines Radweges
von Netzknoten 4435 004, km 2,030 bis km 3,250
hier :  Genehmigungsplanung,  öf fent l iche Auslegung der  Ent-
wurfsunterlagen

Jutta Fischer
Bürgermeisterin

A5 Bekanntmachung der Verwaltung

Feststellungsvermerk zum Jahresabschluss
2006 des Eigenbetriebes Betriebshof i. V.
zum Beschluss Nr. 30/226107 unter Punkt A
1 - Amtsblatt Nr.2 vom O7.O2.2OOB

,,Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebs ,,Betriebs-
hof Lutherstadt Eisleben" für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtl ichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung
der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs ,,Betriebshof Luther-
stadt Eisleben". Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehuno der Buchführunq und über den
Lagebericht abzugeben.

Wir haben die Jahresabschlussprüfung nach $ 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (lDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden.
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Betriebstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Eruuartungen über
mögliche Fehler berücksichtigt.
lm Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für  d ie Angaben in Buchführung,  Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grund-
lage für unsere Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Die wirtschaftli-
chen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
l ichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der



Eisleben 1 4 - Nr. 3/2008

Dienstag:
Donnerstag:

Das o. g. Bauvorhaben soll als Gemeinschaftsbauvorhaben der
beteiligten Baulastträger ausgeführt werden. Als Vorhabenträger
tritt der Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt, Niederlassung Süd
auf.
Auf die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens gem. $ 17
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) bzw. $ 37 Straßengesetz für
das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) soll gemäß Richtlinie für die
Planfeststellung, Nr. 6 verzichtet werden.
Zur allgemeinen Kenntnisgabe über den geplanten Bauumfang,
zur Ermittlung von bestehenden Betroffenheiten bzw. von Rech-
ten Dritter erlolgt die öffentliche Auslegung des Straßenentwur-
fes.
Für das Bauvorhaben werden Grundstücke in der Gemarkung
Helfta, Flur 7, 8 und 21 beansprucht. Der Grunderwerb wird vom
Vorhabenträger freihändig getätigt. Betroffene Grundstückeigen-
tümer werden persönlich benachrichtigt.
Die Planunterlagen liegen bei dem Tiefbauamt der Lutherstadt
Eis leben,  Klosterst raße 23 in der  Zei t  vom 10.03.08 b is  zum
07.04.08 zu folgenden Zeitenzur allgemeinen Einsichtnahme aus

Der Blumen- und Pflanzenmarkt f indet auf dem Marktplatz der
Lutherstadt Eisleben statt, und umfasst die schraffierte Fläche
des beigefügten Planes, welcher Bestandteil dieser Festset-
zungsverfügung ist.
l. A. Michalski

B Gemeinde Bischofrode

Bl Beschlüsse des Gemeinderates
der Gemeinde Bischofrode am 06.02.2008

Beschluss Nr: BlSCH23/28l08
Der Gemeinderat der Gemeinde Bischofrode beschließt in seiner
Sitzung am 06.02.2008 die Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2008.

B2 Satzungen

Haushaltssatzung der Gemeinde
Bischofrode für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund vom $ 92 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt vom 05.10.1993, in der zuletzt geänderten Fassung, hat

9.00 -  12.00 Uhr
9.00 -12.00 und 13.00 -  18.00 Uhr

Jeder kann bis soätestens 2 Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist, das ist bis zum 21 .O4.Og bei der
Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben
SG Hoch- und Tiefbau
Klosterstraße 23
06295 Lutherstadt Eisleben
sowie beim
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt
Niederlassung Süd
Fachbereich 2
An der Fliederwegkaserne 21
06130 Halle/S.
Hinweise und Einwendungen zum Plan schriftlich oder zur Nieder-
schrift erheben. Ansprechpartner für Rückfragen beim Landesbe-
trieb Bau Sachsen-Anhalt ist Herr Bredner, Tel.: 03 45/48 23 60.
Die öffentliche Auslegung der Entwurfsunterlagen findet außer-
halb eines regulären Baurechtsverfahrens statt. Der Vorhaben-
träger macht darauf aufmerksam, dass die Berücksichtigung von
Hinweisen und Forderungen vorrangig nur innerhalb gesetzlich
begründeter Ansprüche möglich ist.
Lutherstadt Eisleben, den 31 .01.08

n
/ /  t

f /t/^
ll a
V

Fischer
Bürgermeisterin

Lutherstadt Eisleben
Eigenbetrieb Märkte
Wiesenweg 1
06295 Lutherstadt Eisleben

Marktfestsetzung
gemäß S 69 Gewerbeordnung

19.  Februar2008

Festsetzun gsverfü gun g

Hiermit wird gemäß $ 69 Gewerbeordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBI. I S. 202), mit den
seither erfolgten Anderungen, der Blumen- und Pflanzenmarkt
am26. Apdl 2008 und am 10. Mai 2008 als Spezialmarkt im Sinne
des S 68 Abs. 1 der Gewerbeordnung festgesetzt.
An beiden Tagen gelten folgende Öffnungszeiten: von 8.00 bis
15.00 Uhr
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im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen auf
in den Ausgaben auf

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen auf
in den Ausgaben au'l

festgesetzt.

s 2
Kredite für lnvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

s 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

s 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr
2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 1 10.000,00 € festgesetzt.

s 5
Die Steuerhebesätze für die Realsteuern werden für das Haus-
haltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B)

2. Gewerbesteuer
Bischofrode, den'1 2.02.08

561.100,00 EUR
561.100,00  EUR

212.900,00 EUR
212.900,00 EUR

250 v. H.

350 v. H.
350 v. H.

der Gemeinderat Bischofrode in seiner Sitzung am 06.02.2008
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlos-
sen:

s l
Der Haushaltsolan für das Haushaltsiahr 2008 wird

D Gemeinde Osterhausen

D1 Beschlüsse des Gemeinderates
der Gemeinde Osterhausen vom 14.O2.2OO8

osrH3253/2008
Der Gemeinderat der Gemeinde Osterhausen beschließt die Zulas-
sung des folgenden Bewerbers für die Direktwahl des Bürger-
meisters am 02.03.2008.
Reiter, Peter
Kaufmann
geb. am 06.07.'1949
Sittichenbacher Straße 35
06295 Osterhausen
osTH3254/2008
Der Gemeinderat der Gemeinde Osterhausen beschließt die Zulas-
sung des folgenden Bewerbers für die Direktwahl des Bürger-
meisters am 02.03.2008.
Folta, Rüdiger
Maschinenbauingenieur
geb.  am 28.07.1953

Dl Beschlüsse des Gemeinderates
der Gemeinde Osterhausen vom 24.O1.2OO9

Beschf uss Nr.: OSTH31 /48/2OOg
Der Gemeinderat Osterhausen beschließt. Herrn Peter Götte als
Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Osterhausen zu bestätigen
und in ein Ehrenbeamtenverhältnis aut Zeit zu berufen. Die Beru-
fung erfolgt für 6 Jahre mit Wirkung vom 24.01.2008.
Beschluss Nr.: OSTH31 /49 / 2OOg
Der Gemeinderat Osterhausen beschließt, Herrn Uwe Gänsler als
Stellvertretenden Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Osterhausen
zu bestätigen und in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit zu beru-
fen. Die Berufung erfolgt für 6 Jahre mit Wirkung vom 24.01 .2008.
Beschluss Nr.: OSTH31 /50/2008
Der Gemeinderat der Gemeinde Osterhausen beschließt, den
Jugendclub der Gemeinde per 0'l .01.2008 zu schließen.
Beschluss Nr.: OSTH31 /51 l2OOg
Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss:
Der Bürgermeister der Gemeinde Osterhausen wird beauftragt,
einen Pachtvertrag mit der Firma PMS, Werbe-, Druck-, Service
GmbH, im Altenschemel 21, 67435 Neustadt - Weinstraße Über
3 lnfokästen in Osterhausen abzuschließen.
lm Vertrag sind folgende wesentliche Eckpunkte sinngemäß fest-
zuregen:
1. Die Errichtung der Infokästen erfolgt an folgenden Standor-

ten:
a) Osterhausen: Marktplatz vor Denkmal
b) Kleinosterhausen: östlich neben Bushaltestelle in Richtung

Rothenschirmbach
c) Sittichenbach: nördlich neben Bushaltestelle

2. Die Größe der Infokästen beträgt 0,95 m x 0,80 m.
3. Die Kosten der Infokästen selbst trägt die Firma PMS.
4. Die Gemeinde ist für die Aufstellung der Infokästen erforder-

l ich.
5. Nach Unterzeichnung des Vertrages wird die Firma PMS inse-

r ieren,  um Kunden zu gewinnen,  d ie ihre Werbung in den
Schaukästen ausstellen. Die Lieferung der Infokästen hat inner-
halb von 6 Monaten nach Vertragsabschluss zu erfolgen.

6. lst eine Insertion von mindestens 3 Inseraten le Infokasten
nicht erreicht, sind beide Vedragspartner berechtigt, von der
Vereinbarung Abstand zu nehmen.

7. Für die Aufstellung des Infokastens zahlt der Verlag aus dem
Erlös der verkauften Anzeigen einen Pachtzins.
Die Gemeinde erhält bei einer Erfolgserwartung von 27 lnse-
renten 1.500,00 € für die Bearbeitungsperiode von 3 Jahren.
Yon 24 - 26 Inseraten werden 1.300,00 € Vergütung bezahlt.
Von 21 - 23 Inseraten werden 1 .100,00 € Vergütung bezahlt.
Von 18 - 20 Inseraten werdel 900,00 € Vergütung bezahlt.

@'**'
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Der Haushaltsplan liegt, nach $ 94 Abs. 3 Satz '1 Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt, in der zuletzt gültigen Fas-
sung, in der Zeit vom 06.03.08 bis 17.03.08 zur Einsichtnahme in
der Stadtverwaltung während der Dienstzeiten öffentlich aus.
Bischofrode, den 12.02.08 ----\

Z6"t*\
/),, ,,r /t{d#. \\

/ ///^//// tLr{//|a,"--) (,(fl. $ü$ })t \;r'
Bürgermeister

G Gemeinde Hedersleben

C 1 Beschlüsse des Gemeinderates
der Gemeinde Hedersleben

keine
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Von .15 - 1 7 Inseraten werden 750,00 € Vergütung bezahlt.
Von 12 - 14 Inseraten werden 600,00 € Vergütung bezahlt.
Von 9 - 1'l Inseraten werden 450,00 € Vergütung bezahlt.
Von 6 - 8 Inseraten werden 300,00 € Vergütung bezahlt.
Von 3 - 5 Inseraten werden 150,00 € Vergütung bezahlt.

8. Die Auszahlung des im 3-jährigen Turnus festgelegten
Pachtzinses erfolgt sofort nach der schriftlichen Aufstel-
lungsbestätigung des Vertragspartners an den Verlag.
Maßgeblich für die Ermittlung des jeweil igen Pachtzinses
ist also der erzielte Werbeerfolg und auch der Zahlungs-
eingang der lnserenten.

9. Beschädigungen an der Werbung sowie am Infokasten
sind von der Gemeinde unverzüglich dem Verlag bekannt
zu geben. Der Verlag verpflichtet sich, solche Beschädi-
gungen kostenfrei zu beheben.

10.  Für  d ie Reinhal tung des Infokastens hat  d ie Gemeinde
Sorge zu tragen.

11. Der Pachtvertrag wird zunächst für 3 Jahre abgeschlos-
sen und verlängert sich ohne Neuabschluss fori laufend
um eine neue Bearbeitungsperiode von 3 Jahren.
Eine Kündigung des Pachtvertrages mit jährlicher Frist
zum Ablauf der Periode ist schrif i l ich möglich.

12. Die Laufzeit des Pachtvertrages beginnt am Tage der Aus-
lieferung des ersten Infokastens an die Gemeinde.

Beschf uss Nr.: OSTH3l / 5U2OO8
Grundstücksangelegenheit

E Gemeinde Schmalzerode

El Beschlüsse des Gemeinderates
der Gemeinde Schmalzerode

keine

E2 Satzungen

keine

F Bekanntmachungen
der VGem Lutherstadt Eisleben

der Verwaltungsgemeinschaft Lutherstadt Eisleben

Aufgrund der $$ 75 Abs. 6 und 79 Abs. 1 Ziff. 1 i. V. m. g 85
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 0S.10.1993,
in der deaeit gültigen Fassung, hat der Gemeinschaftsausschuss
der Verwaltungsgemeinschaft Lutherstadt Eisleben in seiner Sit-
zung am 26.11.2007 folgende 1. Anderungssatzung der Haupt-
satzung beschlossen:

s l
Anderungen
1. Der $ 1 , Wappen, Flagge, Dienstsiegel, Abs. 1 lautet neu:

(1 ) Zur Verwaltungsgemeinschaft Lutherstadt Eisleben gehören
- die Lutherstadt Eisleben als Trägergemeinde und als Mit-

gliedsgemeinden
- die Gemeinde Bischofrode,
- die Gemeinde Hedersleben,
- die Gemeinde Osterhausen,
- die Gemeinde Schmalzerode

2. Der $ 2, Gemeinschaftsausschuss, Abs. 1 (a), 1. Satz, lau-
tet neu:

(a) Der Gemeinschaftsausschuss besteht aus den Bürgermeistern
der Mi tg l iedsgemeinden und je e inem wei teren Mi tg l ied des

Gemeinderates der Mitgliedsgemeinde sowie 8 Mitgliedern des
Stadtrates der Trägergemeinde.

3. Der $ 11, Schriftverkehr, Abs. 1 lautet neu:

(1) Der Schriftverkehr der Verwaltungsgemeinschaft wird unter
folgendem Briefkopf geführt:

Lutherstadt Eisleben
als Trägergemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Lutherstadt
Eisleben
Mitglieder: Lutherstadt Eisleben, Bischofrode, Hedersleben, Oster-
hausen, Schmalzerode.
Der Bürgermeister a/s Leiter des gemeinsamen Verwaltungsam-
fes"

s 2
Inkrafttreten

Diese 1. Anderungssatzung der Hauptsatzung der Verwaltungs-
gemeinschaft Lutherstadt Eisleben tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.
Lutherstadt Eisleben, den 24.0'1.2008

,rr/'u
Jutta Fischer
Bü rgerme i ste ri n der Träge rgeme i nde
als Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes

Landkreis Mansfeld-Südharz
Der Landrat

Sangerhausen, den 1 5.01.2008

Vol lzug des $ 7 Abs.  2 in  Verbindung mi t  g 75 Abs.  6 der
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt; Genehmigung
der 1. Anderungssatzung der Hauptsatzung der Verwaltungs-
gemeinschaft Lutherstadt Eisleben.
gez. Stamfus
Kreisverwaltungsoberrat Slege/

Landkreis Mansfeld-Südharz
Der Landrat
lhr Zeichen
Fi/He

lhre Nachricht vom Unser Zeichen Datum
10.12.2007 1 5.1 5.1 03 2008-01 -1 5

Vollzug des $ 7 Abs. 2 in Verbindung mit S 75 Abs. 6 der Gemein-
deordnung für das Land Sachsen-Anhalt;
Genehmigung der '1 . Anderungssatzung der Hauptsatzung der
Verwaltungsgemeinschaft Lutherstadt Eisleben

_\ -,__...- ,|  ' /
|,--,,(}(ct 

/--

Sfamfus
K re i sv e rw al tu n g so be rrat
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Entgeltordnung für die Nutzung
der gemeindeeigenen Räumlichkeiten
der Gemeinde Schmalzerode

Präambel

Auf der Grundlage der $$ 44 (3) Ziffer 6 und 91 (2) der Gemein-
deordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993, zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Fortentwicklung des
Kommunalverfassungsrechts vom 20. Dezember 2005 (GVBI. LSA
Nr. :  68,  16.  Jahrgang),  hat  der  Gemeinderat  der  Gemeinderat
Schmalzerode in seiner Sitzung am 13.12.2007 folgende Ent-
geltordnung für die Nutzung der gemeindeeigenen Räumlichkei-
ten der Gemeinde Schmalzerode beschlossen:

s l
Für die Nutzung der gemeindeeigenen Räumlichkeiten werden
Entgelte nach dieser Ordnung erhoben. Zwischen der Gemeinde
und dem Nutzer der Räumlichkeiten bzw. dem Veranstalter wird
ein schrift l icher Vertrag abgeschlossen.
Mit Vertragsabschluss wird die Hausordnung der Räumlichkeiten
Bestandteil des Vertrages.

s 2
I Schuldner des Entgeltes ist der jeweilige Veftragspartner der

Gemeinde Schmalzerode. Verträge mit M inderjährigen bedür-
fen der Zustimmung des Erziehungsberechtigten.
Das Entgelt für die Nutzung ist bei Vertragsabschluss oder
vor Beginn der Veranstaltung zu zahlen.
Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.
Gerät der Zahlungspflichtige mit der Entrichtung des Entgel-
tes in Verzug, kann die Gemeinde Schmalzerode die weitere
Nutzung der Räumlichkeit versagen.

s 3
Das Entgelt wird für die nachfolgenden Räumlichkeiten wie folgt
festgesetzt:

Schulungsraum und Küche der Feuerwehr
und Gebäude Freizeitzentrum am Sportplatz

1. Für Familienfeierl ichkeiten
und öffentliche Veranstaltungen
mit einer Teilnehmerzahl bis 50 Personen (je Tag) 50,- €

2. Bei einer Nutzung zu einer Dauer von 3 Stunden
je Veranstaltung 25,- €

3. Strom, Wasser, Abwasser 10,- €
4. Kaution 4O,- €
5. Schulungsraum der FFw für Feueruvehrangehörige

in Absprache mit der Wehrleitung
einen Unkostenbeitrag 10,- €

Freifläche Soortolatz

s 6
Diese Ordnung tritt mit Wirkung am Tag nach der öffentl ichen
Bekanntmachung in Kraf t .  Notwendige Genehmigungen bei
Behörden sind vom Veranstalter eigenständig einzuholen.
Schmalzerode, den 07.01.2008

]"a
Leibe
Bürgermeister

G Bekanntmachungen anderer Dienststellen
und Zweckverbände

Amt für Landwirtschaft
Flurneuordnung und Forsten Süd

Halle/S.. 21.O1.2008

Sitz: Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels
Postanschrift: PF 16 55,06655 Weißenfels

Stadt: Eisleben OS Rothenschirmbach
Gemeinden: Farnstädt,Hornburg,Osterhausen
Bodenordnung: Rothenschirmbach FL
Verf.-Nr.: 611-46 MLO 215

öffentliche Bekanntmachung

Flurbereinigungsverfahren,,Rothenschirmbach FL",

Saalekreis und Mansfeld-Südharz
Feststellungsbeschluss zum Flurbereinigungsverfahren

,,Rothenschirmbach FL", Verf.-Nr. 61 1 -zt6 MLO 215

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd
stellt die Ergebnisse der Wertermittlung der in das Flurbereini-
gungsverfahren eingebrachten Grundstücke mit dem aus der
Bodenwertkarte ersichtlichen Inhalt fest.
Diese Feststellung der Wertermittlungsergebnisse gilt für das
ganze Flurbereinigungsgebiet und ist, sobald sie unanfechtbar
geworden ist, für alle Beteil igten bindend.
Als Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung der
Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes l iegen
- die Niederschriften über Einleitung und Durchführung der Wert-

ermittlung, Ergebnisniederschrift zum Termin nach $ 32 Flur'
bereinigungsgesetz,

- der Wertermittlungsrahmen sowie
- die Bodenwertkaden,
- die automatisierte Liegenschaftskarte mit den Ergebnissen

der Reichsbodenschätzung und eingetragenen Anderungen
zur Einsichtnahme für die Beteil igten in der Zeit vom 10.03. bis
28.03.2008
in den
Verwaltungsgemeinschaft en :

,,Seegebiet Mansfelder Land"
Pfarrstraße 8
06317 Röblingen am See
,,Lutherstadt Eisleben"
Markt 1
06295 Lutherstadt Eisleben
,,Weida-Land"
Hauptstraße 43
06268 Nemsdorf-Göhrendorf

und in den Gemeindeverwaltungen:
Gemeinde Hornburg
Hauotstraße 51
06295 Hornburg

1. Für Kleinveranstaltungen
2. Strom

25,- €
10, -  €

s 4
Als Veranstaltung wird gerechnet: 1/2Tag Vorbereitung, 1 Tag
Veranstaltung und 1/2 Tag Nachbereitung.

s 5
Für öffentl iche Veranstaltungen, die dem Gemeindewohl dienen,
kann die Nutzung der Räumlichkeiten kostenfrei sein.
Über alle abweichenden Vermietungen, die nicht in dieser Ent-
geltordnung genannt sind, entscheidet der Bürgermeister.
Die Vermietung, Rechnungslegung, einschließlich Übergabe und
Abnahme wird einem Beauftraoten der Gemeinde Schmalzero-
de übertragen.
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Ortschaftsbüro Rothenschirmbach
Gewerbegebiet 24
06295 Lutherstadt Eisleben, OS Rothenschirmbach
Gemeinde Osterhausen
Hauptstraße 19
06295 Osterhausen
Gemeinde Farnstädt
Eislebener Str. 26
06279 Farnstädt

sowie im
Amt für Landwirtschaft
Flurneuordnung und Forsten Süd
Außenstelle Halle
Mühlweg 19
06114 Hal le /S.

während der üblichen Dienststunden aus.
Der Feststellungsbeschluss beruht auf $ 32 Flurbereinigungsg+
setz.
Die o. g. Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung
sind bereits zur Einsichtnahme für die Beteil igten in der Zeit vom
12.11 .2007 bis 12.12.2007 ausgelegt und diesen in einem Termin
am 22.1 1.2007 erläutert worden.
Die seinerzeit ausgelegten Ergebnisse der Wertermittlung wur-
den aufgrund einer vorgetragenen Einwendung überprüft und
geändert.
Die vorgenommene Anderung ist aus den Bodenwertkarten und
der automatisierten Liegenschaftskarte mit Reichsbodenschät-
zung und eingetragenen Anderungen ersichtl ich

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen d iesen Beschluss kann innerhalb e ines Monats nach
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
ist beim Amt für Landwirtschaft Flurneuordnung und Forsten Süd,
Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels schrift l ich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.

i//
II-t)\
U -

Dr. Lüs
Sachgebietsleiter

Amt für Landwirtschaft, Halle/S.. d. 1 4.O2.20O8
Flurneuordnung und Forsten Süd
Sitz: Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels
Postanschrift: PF 16 55. 06655 Weißenfels

Landkreis Mansfeld-Südharz
Flurbereinigungsverfahren Osterhausen (A 38)
Verf.-Nr.: 61-7 ML 0'16

öffentliche Bekanntmachunq

Anderungsanordnung Nn I
zum Fl urbereini gungsverfahren Osterhausen (A 38),
Ver f . -Nr .61 141 ML 071 E (NEU 61-7 ML 016),
vom 28.07.1998

Gemäß $ 8 Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der
Fassung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert
durch Artikel 2 Abs. 23 des Gesetzes vom 12.08.2005 (BGBI.
I S. 2354) wird hiermit das Verfahrensgebiet wie folgt geändert.
In das Verfahren werden foloende Flurstücke einbezooen:

Gemarkung Flur Flurstück
Osterhausen z 1 1 2 / 1 , 3 0 5

Osterhausen 4 86

Aus dem Verfahren wird folgendes Flurstück ausgeschlossen:

Gemarkung Flur Flurstück

Osterhausen 2 124/1

Die Fläche des geänderten Flurbereinigungsgebietes ist auf der
zu d ieser  Anderungsanordnung gehör igen Gebietskar te vom
14.O2.20O8 orangefarbig umrandet. Die zugezogene Fläche beträgt
1,8615 ha. Die ausgeschlossene Fläche beträgt 0,0418 ha. Das
Verfahrensgebiet umfasst nunmehr eine Fläche von 808,6210 ha.
l. Begründung

Die Flurstücke 112/1 in der Flur 2 und 86 in der Flur 4, Gemar-
kung Osterhausen wurden innerhalb eines Verfahrens nach Land-
wirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) zur wertgleichen Land-
abfindung benötigt und werden nun wieder in das Flurbereini-
gungsverfahren einbezogen, um den Zweck dieses Verfahrens
möglichst vollkommen zu erreichen.
Das Flurstück 305 ist im Verfahren ,,Ortslage Osterhausen" ent-
standen und wird ebenfalls zur umfassenden Regelung innerhalb
des Verfahrens ,,Osterhausen (A 38)" wieder einbezogen. Das
Flurstück 124/1 Oslerhausen Flur 2 wird im Verfahren ,,Rothen-
schirmbach FL" geregelt und deshalb aus dem Verfahren ,,Oster-
hausen A 38" ausgeschlossen.

ll. Aufforderung zur Anmeldung von unbekannten Rechten

Die Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersicht-
l ich, aber zur Beteil igung am Flurbereinigungsverfahren berech-
tigt sind, werden aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei
Monaten - gerechnet vom ersten Tag dieser Bekanntmachung -

beim Amt für Landwirtschaft Flurneuordnung und Forsten Süd,
Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels - Postanschrift: PF 16 55,
06655 Weißenfels, anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landwifischaft,
Flurneuordnung und Forsten Süd innerhalb einer von diesem zu
setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf
der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteil igen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist ange-
meldet, oder nachgewiesen, so kann das Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Süd die bisherigen Verhandlungen
und Festsetzungen gelten lassen ($$ 10, 14 und 15 des Flurbe-
re in igungsgesetzes (F lurbG) in  der  Fassung vom 16.03.1976,
zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 23 des Gesetzes vom
12.08.2005 (BGBr.  r  S.2354).

l l l . Zeitweil ige Einschränkung der Grundstücksnutzung

a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung
der Flurbereinigungsbehörde nur Anderungen vorgenommen
werden, die zum ordnungsgemäßen Wiftschaftsbetrieb gehö-
ren.
Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen,
und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flur-
bereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verän-
dert oder beseitigt werden.
Sind entgegen diesen Vorschriften Anderungen vorgenom-
men oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so kön-
nen sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt blei-
oen.
Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand, not-
falls mit Zwang wiederherstellen lassen, wenn dies der Flur-
bereinigung dienlich ist.

b) Bäume, Beerensträucher, Hopfenstöcke, Hecken, Feld- und
Ufergehölze dür fen nur  mi t  Zust immung der  F lurberein i -
gungsbehörde beseitigt werden, widrigenfalls muss die Flur-
bereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen.



c)

d)
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Auf den in das Flurbereinigungsverfahren einbezogenen Waldgrundstücken dürfen Holzeinschläge, die den Rahmen einer
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen werden.
Andernfalls kann diese anordnen, dass die abgeholzte oder verlichtete Fläche wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen
ist.

Wer den unter a) bis c) genannten Bestimmungen zuwiderhandelt, kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt
weroen.

Rechtsbehelfsbelehrun g:
Gegen diese Anderungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels schrift l ich oder zur
N iederschrift einzulegen.

Die vorstehende Anderungsanordnung mit Gebietskarte liegt in Originalgröße im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten
Süd,  Außenste l le  Hal le  Mühlweg 19,06114 Hal le /Saale sowie in  derVerwal tungsgemeinschaf t  Luthers ladt  Eis leben,  Markt  1,
06295 Lutherstadt Eisleben, 2 Wochen lang nach seiner Bekanntmachung zur Einsichtnahme für die Beteil igten während der Dienst-
stunden aus.

üü"
Dr. Lüs
Sachgebietsleiter

7*---h
Pomnitz
Sachbearbeiterin
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Sachsen-Anhalt
Landesverwaltungsamt

öffentliche Bekanntqabe

des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt

Referat lmmissionsschutz, Ghemikaliensicherheit,
Gentechnik, Umweltvefträglichkeitsprüfung

zur Einzelfallprüfung gemäß $ 3a des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) bezogen auf die
Wesentliche Anderung einer Antage zur sonstigen Behand-
lung von nicht gefährlichen Abfällen (Hacker zur Holzbe-
handlung) und einer Anlage zur zeitweil igen Lagerung von
nicht gefährlichen Abfällen am Standort Helfta, Flur 8, Flur-
stück 2/186 durch die Firma DPM Umwelttechnik GbR, Frie-
densstraße 81 a, 06268 Langeneichstädt
Die Firma DPM Umwelttechnik GbR, in 06268 Langeneichstädt
beantragte mit Schreiben vom 27.04.2007 beim Landesverwal-
tungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach $ 16 Abs. 1
des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (BlmSchG) die Wesent-
l iche Anderung einer
Anlage zur sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen
Abfällen (Hacker zur Holzbehandlung) und einer Anlage zur
zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen
auf der Gemarkung: Helfta,
Flur: 8, Flurstücke: U186 (1.188 m,).
Gemäß S 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass im Rahmen einer
Einzelfallprüfung nach $ 3c UVPG festgestellt wurde, dass durch
das genannte Vorhaben keine erheblichen nachteil igen Auswir-
kungen zu befürchten sind, sodass im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfor-
derlich ist.
Die Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. Beruht die
Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll, auf einer Vorprü-
fung des Einzelfalls nach $ 3c, ist die Einschätzung der zustän-
digen Behörde in einem gerichtl ichen Verfahren betreffend die
Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf zu
überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben von
$ 3c durchgefühft worden ist und ob das Ergebnis nachvollzieh-
bar ist.
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zu Grunde liegen, können
beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat lmmissi-
onsschutz, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung in 061 18
Halle/Saale, Dessauer Str. 70 als der zuständiqen Genehmi-
gungsbehörde, eingesehen werden.

Bekanntmachung

Durchführung der Frühjahrsdeichschau 2008

Gemäß Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt dem $ 131
Abs. 6 wird am 02.04.2008 der Deichabschnitt der Bösen Sieben
Stadt Luth. Eisleben
geschaut.
Die Schaukommission hat gemäß den $$ 131 und 132 des Was-
sergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt das Recht:
- Grundstücke zu betreten, Gewässer zu befahren und Anla-

gen zu kontroll ieren
- Einsicht in Bestands- und Betriebsunterlagen von wasser-

wirtschaftlichen Anlagen zu nehmen
- eine Demonstration der Funktionsfähigkeit von wasserwirt-

schaftlichen Anlagen zu veranlassen, soweit dies für die Durch-
führung der Schau erforderlich ist.

Eigentümer und Anlieger haben entlang der Deiche die Wege für
die Durchführung der Schau freizuhalten sowie Vorsorge hin-
s icht l ich des ungehinderten Betretens des Grundstücks zu
qewährleisten.

Jeder Bürger hat die Möglichkeit auf eigene Gefahr und Kosten
an der Deichschau teilzunehmen. Mit Fragen und Hinweisen zum
betreffenden Deichabschnitt wenden Sie sich bitte an die zustän-
dige VerwaltungsgemeinschafVStadtverwaltung oder schrift lich
an:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt
Flussbereich Merseburg
Willi-Brundert-Straße 14
06132 Halle (Saale).

Bekanntmachung

Durchführung der Frühjahrsdeichschau 2008

Gemäß Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt dem $ 131
Abs. 6 wird am 07.04.2OO8
der Deichabschnitt der,,Wilder Graben"
Stadt Luth. Eisleben
geschaut.
Die Schaukommission hat gemäß den $$ 131 und 132 des Was-
sergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt das Recht:
- Grundstücke zu betreten. Gewässer zu befahren und Anla-

gen zu kontrollieren
- Einsicht in Bestands- und Betriebsunterlagen von wasser-

wirtschaftlichen Anlagen zu nehmen
- eine Demonstration der Funktionsfähigkeit von wasserwirt-

schaftlichen Anlagen zu veranlassen, soweit dies für die Durch-
führung der Schau erforderlich ist.

Eigentümer und Anlieger haben entlang der Deiche die Wege für
die Durchführung der Schau freizuhalten sowie Vorsorge hin-
sichtl ich des ungehinderten Betretens des Grundstücks zu
gewährleisten.
Jeder Bürger hat die Möglichkeit auf eigene Gefahr und Kosten
an der Deichschau teilzunehmen. Mit Fragen und Hinweisen zum
betreffenden Deichabschnitt wenden Sie sich bitte an die zustän-
dige VerwaltungsgemeinschafVStadtverwaltung oder schrift lich
an:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt
Flussbereich Merseburg
Willi-Brundert-Straße 1 4
06132 Halle (Saale).
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